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AA Kassenzeichen
neues Kassenzeichen ab 01.01.2007:
Aufbau des Kassenzeichens am Beispiel 101999-199-1
101999 – „Adressnummer“

199 – Abgabeart Gewerbesteuer
1 – „Objektnummer“ (siehe auch C)

BB Bankverbindungen der Stadtkasse Limburg

CC Objekt
Objekt-Nr.: Bestandteil des Kassenzeichen (siehe auch Anmerkung in A)

Aktenzeichen Finanzamt: Steuernummer bzw. Aktenzeichen, des Steuerpflichtigen bei 
dem für ihn zuständigen Betriebsfinanzamt

DD Festsetzungen
Jahr / Zeitraum = Berechnungszeitraum (…von / …bis)
neuer Messbetrag /
alter Messbetrag = vom jetzigen Betriebsfinanzamt

festgesetzte Berechnungsgrundlagen
(Messbetrag / Zerlegungsanteil)

Hebesatz = Gemeindlicher Hebesatz wird mit der 
Haushaltssatzung von der Stadtverordneten-
versammlung für das Haushaltsjahr
beschlossen.
Es handelt sich um einen „Vervielfälltiger“;
d. h. der Messbetrag / Zerlegungsanteil wird
mit dem im Berechnungsteil gültigen Hebesatz
multipliziert.

EE Ihre Bankverbindung
-Bankverbindung des Steuerpflichtigen mit Kontonummer, Name des Kontoinhabers, BLZ, Bankbezeichnung
-Abbuchung, ja      = Die Bankverbindung gilt für die Abbuchungen der Fälligkeiten, die das Steuerobjekt betreffen
-Auszahlung, ja      = Die Bankverbindung gilt auch für Erstattungen an den Steuerpflichtigen

FF Fälligkeitstermine
Fälligkeitstermine im laufenden und dem kommenden Jahr. Für weitere Einzelfragen zu den  Festsetzungen
im Steuerbescheid steht Ihnen die Steuerabteilung unter der auf dem Steuerbescheid aufgeführten
Telefonummer bzw. der Fax-Nr. und der E-Mail-Anschrift zur Verfügung.

Bei Fragen zum  Erhebungsverfahren (Verbuchung von Zahlungseingängen, Stand des Abgabenkontos,
Mahn- und Beitreibungsverfahren) wenden Sie sich bitte an die Stadtkasse Limburg:

Tel.: 0 64 31 / 2 03 – 3 35
2 03 – 4 39         oder

Telefax: 0 64 31 / 2 03 – 2 96        oder
E-Mail: info@stadt.limburg.de

Erläuterungen zum Musterbescheid auf Seite 1


